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Erfreuliche Fortschritte beim Wettbewerb im TK-Markt

Die Regulierungsbehörde hat in diesem Jahr wichtige Entscheidungen zur Förderung des Wettbewerbs auf den Telekommunikations- und
Postmärkten getroffen. Beispielsweise sind hier die Absenkung der Entgelte für Zusammenschaltungsleistungen zu nennen, die Wettbewer-
ber bei der Deutschen Telekom AG einkaufen müssen, um ihren Kunden Telekommunikationsdienstleistungen anbieten zu können. Wir
erwarten, dass hierdurch der Anteil der Erlöse, den die Wettbewerber für Vorleistungen an die Deutsche Telekom AG abführen müssen, wei-
ter zurückgeht. Hier war bereits in den letzten zwei Jahren ein Rückgang um 10 Prozentpunkte auf ca. 50 Prozent zu verzeichnen. Allerdings
unterstreicht diese Zahl auch, dass der Wettbewerb noch nicht selbsttragend ist und auf die ex ante Regulierung von Vorleistungen noch
nicht verzichtet werden kann.

Andererseits verdeutlichen die Zahlen, dass der Wettbewerb weitere Fortschritte gemacht hat und die Wettbewerber ihre Marktanteile im
Festnetz weiter ausbauen konnten. Dies gilt auch für den Bereich breitbandiger Internetzugänge mittels DSL-Technologie, der sich durch ein
starkes Gesamtwachstum auszeichnet. Durch die Einführung der Möglichkeit des Call-by-Call und Preselection für Ortsgespräche konnten
die Wettbewerber ihren Marktanteil in diesem Segment bis Ende September auf ca. 16 Prozent ausbauen. Hierzu hat auch beigetragen, dass
die Deutsche Telekom AG geeignete Maßnahmen ergriffen hat, um bis Ende September über 1,5 Mio. Anträge auf Preselection zu bearbei-
ten, so dass es entgegen Befürchtungen ihrer Konkurrenten nicht zu einem Auftragsstau kam.

Erfreulicherweise führte dies auch zu einer signifikanten Absenkung der Endkundentarife für Ortsgespräche. Nicht verschwiegen werden soll
allerdings, dass durch die Modifizierung des Price-Cap-Verfahrens der Deutschen Telekom AG ein Spielraum für die Erhöhung der Anschluss-
gebühren ermöglicht wurde, den diese auch genutzt hat. Statistisch gesehen haben sich somit die durchschnittlichen Ausgaben der Ver-
braucher für Telekommunikationsdienstleistungen erhöht. Sie bewegen sich aber gleichwohl im Vergleich zu früheren Preisen insgesamt auf
niedrigem Niveau. Auch ist zu beachten, dass durch die Preismaßnahmen und die gleichzeitige Absenkung der Entgelte für die Anmietung
der Teilnehmeranschlussleistung durch Wettbewerber die Preis-Kosten-Schere im Anschlussbereich beseitigt werden konnte, was das wett-
bewerbliche Umfeld in diesem Segment wesentlich verbessert und auf längere Sicht auch den Endkunden zugute kommen wird.

Im Postbereich konnten die Endkundenpreise stabil gehalten werden, so dass die Verbraucher auch 2003 um ca. 300 Mio. Euro entlastet
werden, wenn man die durch die Price-Cap-Entscheidung erzielte Absenkung zu Grunde legt. Die Deutsche Post AG hat diese Entscheidung
entgegen zunächst geäußerter Kritik nicht nur gut verkraftet, sondern verzeichnet nach eigenen Angaben inzwischen steigende Gewinne in
den regulierten Sektoren.

Die Deutsche Post AG hat ihr Briefkastennetz 2003 auf gegenwärtig ca. 100.000 Kästen reduziert sowie weitere Filialen geschlossen. Dies
hat zu einer Vielzahl von Beschwerden bei der Regulierungsbehörde geführt, obwohl die Deutsche Post AG mit dem nunmehr bestehenden
Netz die geltenden Bestimmungen einhält. Die Regulierungsbehörde hat dem Beirat bei der Regulierungsbehörde Vorschläge unterbreitet,
wie das rechtliche Instrumentarium so modifiziert werden könnte, dass man den Interessen der Deutschen Post AG an einem optimierten
Briefkasten- und Filialnetz einerseits und andererseits der Vorgabe, eine flächendeckende und angemessene Versorgung mit Postdienstleis-
tungen zu gewährleisten, gerecht werden kann. Eine etwaige Entscheidung des Gesetzgebers bleibt abzuwarten. Auch im Postbereich sind
die Wettbewerber darauf angewiesen, dass die Regulierungsbehörde die Bereitstellung von Vorprodukten sicherstellt.

Die Regulierungsbehörde hat auch bei der Bekämpfung des Rufnummernmissbrauchs im Zusammenhang mit Mehrwertdiensterufnummern
und Dialern erste Erfolge erzielt. Es wurden inzwischen Registrierungen zurückgezogen sowie die Rechnungslegung und die Nutzung von
Rufnummern untersagt. Wir haben gezeigt, dass die Behörde auch mit ihren Außenstellen schnell neue Aufgaben übernehmen und erfüllen
kann.

Mit der Verabschiedung des novellierten Telekommunikationsgesetzes im nächsten Jahr steht die Behörde vor neuen Aufgaben, zum Bei-
spiel bei der Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das rechtliche
Instrumentarium wird modifiziert, alte Befugnisse entfallen und neue kommen hinzu. An dem grundlegenden Verständnis als Wettbewerbs-
förderer und Marktöffner wird sich jedoch nichts ändern. Es wird auch zukünftig die Arbeit der Regulierungsbehörde entscheidend prägen.

Vorbehaltlich der Entscheidung des Gesetzgebers steht die Regulierungsbehörde seit ihrer Gründung 1998 vor einer der größten Heraus-
forderungen, der Regulierung der Strom- und Gasmärkte. Im nächsten Jahr wird festgelegt, welche Befugnisse der Regulierer im Energie-
bereich bekommt. Wir werden unsere bisherigen Erfahrungen, wo immer dies sachgerecht ist, auf die neuen Aufgabenbereiche übertragen,
aber auch offen für den Dialog mit den Marktteilnehmern sein. Die Erweiterung unseres Tätigkeitsbereichs ist Chance und Herausforderung
zugleich, die wir so effizient und zielgerichtet wie möglich erfüllen wollen.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit allen am Regulierungsgeschehen Beteiligten danken. Dies gilt sowohl den in den unterschiedlichen Unter-
nehmen Beschäftigten, den in der Wissenschaft mit dieser Thematik Befassten, als auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Hau-
ses. Trotz teilweise gegenteiliger Auffassungen sollte das Ringen um den richtigen Weg fair und sachlich ausgetragen werden und ich
betrachte den konstruktiven Dialog als wichtige Unterstützung unserer Arbeit.

Matthias Kurth
Präsident der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post
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